
Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Entsprechend 8 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die Örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss
der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet
ist. Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, können sich der Rechnungsprüfungs-
ausschuss und das Rechnungsprüfungsamt sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Die ört-
liche Prüfung umfasst gemäß 8 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung der Jahres-
abschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Ein-
haltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung
wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem
Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens des
Städtebaulichen Sondervermögens

Sanierungsgebiet Soziale Stadt - Fleischervorstadt SSV 162

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 geprüft.

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß 8 60 KV M-V und den rele-
vanten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverant-
wortung des Oberbürgermeisters erstellt.

Aufgabe der örtlichen Prüfung war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des
Rechnungswesens abzugeben.

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat entsprechend 8 1
Abs. 5 KPG M-V für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 des Sanierungsgebiets Soziale Stadt
- Fleischervorstadt - SSV 162 das Rechnungsprüfungsamt Wolgast als sachverständigen Dritten
hinzugezogen. Über die beauftragten Prüfhandlungen wurde mit Datum vom 30.04.2024 ein Be-
richt vorgelegt. Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat sich
von der Richtigkeit der getroffenen Prüfungsfeststellungen überzeugt und übernimmt diese als ei-
gene Prüfungsfeststellungen. Ergänzende Prüfhandlungen wurden durch das Rechnungsprüfungs-
amt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Rech-
nungslegung durchgeführt.

Das Rechnungsprüfungsamt Wolgast hat die Prüfung des Jahresabschlusses unter Beachtung des
8 3a KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der UHGW sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen
Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum
Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt.

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist der Auffassung, dass
die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.
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Nachfolgend bezeichnete Prüfungsfeststellungen führten insbesondere zur Einschränkung des
Testates:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung hat
die Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Arbeits-
richtlinien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanweisungen /
Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Dienst-
anweisungen/ Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten.

2. Für die Forderungen aus Erstattung von Solidaritätszuschlägen und Kapitalertragsteuern
wurde anstelle des bisherigen Kontos 1649 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ nunmehr das Konto 1640
privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU“ ver-
bucht. Aufgrund der unterschiedlichen Bilanzpositionszuordnungen ist hier der 3-steller
164 nicht ausreichend. Hinzu kommt, dass das korrekte Konto 1798 Zinsabschlagsteuer“
ab 2013 in der Bilanzposition 2.4 unter sonstige Vermögensgegenstände“ zu verwenden
ist. Die Begriffe Kapitalertragsteuer, Zinsabschlagsteuer und Abgeltungssteuer sind inhalt-
lich deckungsgleich. Dieses Konto zählt nicht zu den sogenannten durchlaufenden Geldern.
Eine Korrektur ist noch nicht erfolgt.

3. Gem. 8 15 GemHVO-Doppik sind Übertragungen auf das Nötigste zu beschränken. Soweit
kein Haushaltsvermerk angebracht wurde, nur in dem Rahmen, in dem bereits konkrete
Verpflichtungen eingegangen wurden. Aufwendungen und laufende Auszahlungen sind
längstens für ein Jahr zulässig. Investitionsauszahlungen sind längstens für 2 Jahre über-
tragbar, wenn die Maßnahmen noch nicht begonnen wurden. Mangels Ausweis neuer Maß-
nahmen in der Aktivposition für öffentlich-nutzbare Objekte waren die Voraussetzungen für
die Übertragungen nach 2017 nicht gegeben.

Es bedarf einer Maßnahme bezogenen
Aufstellung,

für welche konkreten Maßnahmen wel-
che Übertragungen erfolgen.

Die tatsächlichen Sicherheitseinbehalte sind um 2.118,22 EUR höher. Diese müssen in

den Aktiva gespiegelt werden. Die Korrektur erfolgt in 2017.

Gemäß 5 15 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen und laufende Auszahlungen längstens
bis zum Ende des Folgejahres übertragbar. Eine weitere Übertragung war unzulässig.

4. Es liegt kein gültiges Zertifikat des Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetz-
ten Software vor. Durch die Kommune sind als Anwender selbst umfassende Tests auf
haushaltsrechtliche und IT-technische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumen-
tieren. Eine entsprechende Dokumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fach-
amt nicht vorgelegt werden. Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung dar.

5. Die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltser-
mächtigungen hat entsprechend dem für verbindlich vorgeschriebenen Muster 19 der An-
lage 3 der VV der GemHVO Doppik M-V zu erfolgen.

6. Die Werte in der separaten Darstellung der Zeilen 38- Saldo der laufenden Ein- und Aus-
zahlungen zum 31. 12. des Vorjahres und 39- Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
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zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) sind in den
kommenden Jahresabschlüssen korrekt auszuweisen.

7. Die Werte in der Anlage 5a - Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des
Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr sind zu überprüfen und
zu korrigieren.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen
mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gemäß 8 60 KV M-V und der 88 24 bis 53a
GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-
gen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sa-
nierungsgebiets Soziale Stadt - Fleischervorstadt- SSV 162.

Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonder-
vermögens Sanierungsgebiet Soziale Stadt - Fleischervorstadt- SSV 162 entsprechend der vorge-
legten Unterlagen ergänzend festgestellt:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2016 856.460,23 EUR.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2016 84,0%.
Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2016 16,0 %.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2016 beträgt 0,00 EUR.

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2016 0,00 EUR.

Das Jahresergebnis 2016 beträgt nach Veränderung der Rücklagen 0,00 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht.

Die Finanzrechnung weist für 2016 einen Saldo der laufenden

Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von -359.916,30 EUR.

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite

verbleibt ein Saldo in Höhe von -359.916,30 EUR.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Haushaltsvorjahren beträgt 152.823,20 EUR.

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31.12.2016 auf neue Rechnung beträgt -207.093,10 EUR.

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2016 ein Haus-
haltsausgleich in der Finanzrechnung nicht gegeben.



Die Investitionsauszahlungen betragen in 2016 58.445,99 EUR.

Die Investitionseinzahlungen betragen in 2016 1.083.775,00 EUR.

Investitionskredite waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind insgesamt gestiegen um 673.301,59 EUR.

Bestand liquide Mittel 31.12.2016 . 699.613,47 EUR.

Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststel-
lungen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre.

Greifswald, 02.05.2024

Agpız Deheif
Dr. Agnes Oestreich

Amtsleiterin des RPAs der UHGW


